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Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 25.09.2025 

 
 
1. Gegenstand der Vorlage: 

Abschlussinformation zum Ersuchen der BVV, Ds-Nr. 0443/IX aus der 13. BVV vom 
25.08.2022, Waplitzer Straße zur Schulhoffläche umfunktionieren 

 
2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 

Dem Ersuchen der BVV wird nicht gefolgt. 
 
Um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, wurden andere 
Maßnahmen favorisiert. 
 
Die Franz-Carl-Achard Grundschule am Standort Adolfstraße/Waplitzer Straße ist 
durch den Bau eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB) erweitert worden. Der MEB 
befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Hauptgebäude an der 
Waplitzer Straße.  
 
Neben dem MEB wurde eine Typensporthalle (TSH) errichtet. Der Schulstandort 
befindet sich demnach auf beiden Seiten der Waplitzer Straße, wodurch eine ständige 
Querungssituation im Schulalltag gegeben ist.  
 
Die Mensa befindet sich neben dem Hauptgebäude. Zum Schuljahr 2023/24 erfolgte 
die Auslagerung des Hauptgebäudes, um die dringend notwendige Sanierung 
beginnen zu können. Während der Sanierung werden MEB und TSH sowie die neue 
Mensa in Nutzung bleiben, sodass hier ebenfalls eine ständige Querung der Waplitzer 
Straße erforderlich sein wird. Mit der Sanierung des Hauptgebäudes erfolgt auch ein 
Ausbau des Bestandsgebäudes.  
 
Bei einem Vor-Ort-Termin mit der Straßenverwaltung, der bezirklichen 
Straßenverkehrsbehörde, FM Bau, der Projektleitung HTPS, dem zuständigen 
Bezirksingenieur und der Schulleiterin wurden folgende erforderliche und notwendige 
Maßnahmen in Bezug auf den Bauzeitraum besprochen und festgelegt:  
 



 
 

 
 
− Anlegen eines 1,5m breiten provisorischen Gehweges in der Waplitzer Straße 

auf der gegenüberliegenden Seite der Schule (von Adolfstraße bis Übergang zur 
Mensa), um die Gefährdung der Schüler und Schülerinnen durch Querung von 
Bauzufahrten zu verringern. 
 

− Zusätzliche Zeichen 136 StVO im Bereich der Querung zur Mensa zur 
Sensibilisierung der Kfz-Führenden. 

 
− Nach Auskunft der Schulleiterin wird während der Essenszeiten (Querungszeiten) 

zusätzlich immer eine Schulaufsicht das Überqueren der Kinder begleiten. 
 

− Nach Beendigung der Bauarbeiten an der Schule wird im Querungs- und 
Kurvenbereich an der Schule ein großes Verkehrskissen aufgebaut, um zum 
einen den Verkehr zu verlangsamen und den Querungscharakter stärker 
hervorzuheben. 

 
− Eine Sperrung der Straße ist nicht möglich, da die Waplitzer Straße eine 

öffentliche Straße ist, die grundsätzlich von jedermann genutzt werden kann. Für 
den ungehinderten Bauablauf ist die Sperrung der Straße ohnehin nicht 
zweckmäßig. 
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